
 
 
  

 
  
  
 53879 Euskirchen, 08.03.2021 

Bekanntmachung 
 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Euskirchen hat in seinen Sitzungen am 

04.02., 05.02. und am 18.02.2021 gemäß § 196 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung 

mit § 37 der Verordnung über die amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen (Grund-

stückswertermittlungsverordnung NRW - GrundWertVO NRW) in den jeweils gültigen Fassungen zum 

Stichtag 01.01.2021 zonale Bodenrichtwerte für baureifes Land sowie für land- und forstwirtschaftliche 

Nutzflächen ermittelt und beschlossen. 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert für den Boden innerhalb eines Gebietes (Boden-

richtwertzone), das nach seinem Entwicklungszustand sowie nach Art und Maß der baulichen Nutzung 

weitestgehend übereinstimmende Verhältnisse aufweist. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund-

stücksfläche eines Grundstücks mit definiertem Grundstückszustand (Bodenrichtwertgrundstück). 

Jedermann hat das Recht, in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstücks-

werte im Kreis Euskirchen, 53879 Euskirchen, Jülicher Ring 32 (Kreishaus), Zimmer A 108 bis 

A 110 nach telefonischer Terminvereinbarung während der Servicezeiten (montags bis don-

nerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr) die Bodenrichtwertkarten sowie 

den Grundstücksmarktbericht einzusehen oder Bodenrichtwertauskünfte bei der Geschäftsstelle zu 

erfragen. 
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